Musterbrief  „Einspruch gegen Telefon-/Internetrechnung“

Hans Muster

Glücksstraße 1

4020 Linz

Einschreiben

Firma
Telefonbetreiber AG

Rufnummernstr.1

1010 Wien









Datum:
Betrifft: Einspruch gegen Rechnung Nummer 19944/2010 vom ………, 
Kundennummer …………
Sehr geehrte Damen und Herren!

Hiermit erhebe ich fristgerecht Einspruch gegen Ihre oben genannte Abrechnung. In dem von mir angeforderten  Einzelgesprächsnachweis scheinen die Rufnummern 0900/... auf, die von mir nicht gewählt wurden.

Ich befand mich im betreffenden Zeitraum vom 15.11.-22.11.2010 mit meiner Familie auf Urlaub. Deshalb ist für mich nicht nachvollziehbar, warum für diesen Zeitraum Gesprächsgebühren verrechnet werden.
Ich ersuche Sie daher, die Abrechnung noch einmal zu überprüfen und zu korrigieren. Gleichzeitig lasse ich mich bei der RTR GmbH registrieren und sende eine Kopie dieses Schreibens an die RTR GmbH, Mariahilferstr.77-79, 1060 Wien.

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Muster (=eigenhändige Unterschrift)
Durchschrift/RTR GmbH, Mariahilferstr.77-79, 1060 Wien 
Wichtige Informationen zum Musterbrief
Bei einer Streitigkeit über eine Rechnung eines Telefon- /Internetbetreibers haben Sie die Möglichkeit, ein Schlichtungsverfahren bei der RTR GmbH (Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH) zu beantragen. Bevor ein Schlichtungsverfahren eingeleitet werden kann, müssen Sie im ersten Schritt einen Einspruch bei Ihrem Telefon-/Internetbetreiber erheben. Aus Beweisgründen empfiehlt es sich, den Einspruch per Einschreiben mit Rückschein zu versenden  (nähere Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage unter Konsumentenrecht im Artikel „Zugang von Postsendungen“). Kopie des Einschreibens, Einschreibezettel und Rückschein unbedingt aufheben. Die Fristen für den Einspruch sind in der Regel auf der Rechnung angeführt. 

Ratsam ist es, der Schlichtungsstelle RTR GmbH Ihren schriftlichen Einspruch an den Betreiber zur Kenntnis zu bringen. Gleichzeitig können Sie bei der RTR GmbH einen Aufschub der Fälligkeit hinsichtlich des strittigen Rechnungsbetrages erwirken. 

Wird der Einspruch vom Betreiber abgelehnt, können Sie sich im zweiten Schritt direkt an die Schlichtungsstelle RTR GmbH wenden und ein Schlichtungsverfahren beantragen.

Die genauen Verfahrensrichtlinien und die entsprechenden Formulare finden Sie auf der Homepage der RTR GmbH unter www.rtr.at (Telekommunikation/Konsumentenservice/Schlichtungsstelle).
Rundfunk- und Telekom Regulierungs GmbH, Mariahilferstr.77-79, 1060 Wien, Tel.: 0810/511 811 (Mo- Fr. 8:00-17:00 Uhr)
